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Suggestion for amendment of Article 7:

By Mr  Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 7: [Zusammenarbeit zwischen den Behörden]

Der Rat nimmt mit qualifizierter Mehrheit Verordnungen an, um die Zusammenarbeit zwischen
den entsprechenden Dienststellen der Behörden der Mitgliedstaaten in den Bereichen dieses
Titels sowie die Zusammenarbeit zwischen diesen Dienststellen und der Kommission zu
gewährleisten. Dabei beschließt er auf Vorschlag der Kommission oder in den Bereichen der
Kapitel 3 und 4 dieses Titels entweder auf Vorschlag der Kommission oder auf Initiative von
mindestens dreieines Viertels der Mitgliedstaaten und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments.

Explanation:

Ein Quorum von ein Viertel der Mitgliedstaaten ist zu hoch gesetzt, um praktikabel zu sein.

Drei Mitgliedstaaten erscheinen angemessen.


